
 

 

Regeln zum Umgang mit elektronischen Geräten  
für Schülerinnen und Schüler  

der Schule Sachseln 
 
 

➢ Handys, Smartwatches und alle elektronischen Geräte sind auf dem ganzen 
Schulareal während den Schulzeiten (07.00 - 17.00 Uhr) ausgeschaltet und 
nicht sichtbar oder werden an einem Ort im Schulzimmer zentral deponiert. 

 
➢ Smartwatches müssen im Flugmodus/Schulmodus sein und wie andere Ge-

räte auch unsichtbar versorgt oder an einem Ort im Schulzimmer zentral de-
poniert werden. 

 
➢ Diese zwei Regeln gelten auch für die grossen und kleinen Pausen.  

 
➢ Handys und elektronische Geräte werden während den 

Schulzeiten nur nach Absprache und Bewilligung durch 
eine Lehrperson benützt. 
 

➢ In den schulergänzenden Tagesstrukturen dürfen keine  
Handys, keine Smartwatches, keine Laptops und keine  
anderen elektronischen Geräte benützt werden. Aus-
nahme ist, wenn elektronische Geräte zum Erledigen von 
Arbeiten genützt werden (z.B. nach der Schule im Älggi, 
unter Aufsicht). Am Mittag kann in einem abgegrenzten 
Raum im SET, unter Aufsicht, gearbeitet werden. 

 
➢ Auf Schulreisen, bei Exkursionen oder während Schul-

verlegungen werden Handys, Smartwatches und alle 
elektronischen Geräte nur mit ausdrücklicher Genehmi-
gung der begleitenden Lehrpersonen benützt.  

 
➢ Falls die Regeln nicht eingehalten werden, zieht die Lehrperson die Geräte 

ein und gibt sie den betroffenen Schülerinnen und Schülern erst am Ende 
des Schultages zurück. 

 
➢ Im Wiederholungsfall übergibt die Lehrperson das Handy der Schulleitung.  

 
➢ Der Besitz und der Tausch von pornographischen, rassistischen und gewalttätigen 

Darstellungen sind strafbar. Das Fotografieren, respektive Filmen sowie Tonauf-
nahmen von Personen und die Veröffentlichung solcher Daten im Internet sind 
ohne das Einverständnis der Betroffenen nicht erlaubt. 

 
➢ Die Lehrperson kann bei Verdacht auf missbräuchliche Verwendung das Handy ein-

ziehen und der Schulleitung übergeben. Die Schulleitung kann bei Verdacht auf eine 
strafbare Handlung das Handy der Polizei zur Kontrolle weitergeben. Die Klassenlehr-
person, beteiligte Fachpersonen und die Eltern werden über den Vorfall umgehend in-
formiert. 

 
 
 
 Durch Schulrat genehmigt am 17. März 2025 


